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Der Bürgermeister informiert 
 

Liebe Berndorferinnen und Berndorfer! 
  

Gemeindeversammlung am 20. November 2023 

Die öffentliche Gemeindeversammlung findet am 

Montag, den 20. Nov. 2023 um 19:30 Uhr in 

der Aula der Volksschule Berndorf statt. 
 

 

Der Bürgermeister berichtet über das abgelaufene 

Jahr sowie über geplante Vorhaben und Projekte. 

Alle Gemeindebürger sind dazu recht herzlich 

eingeladen! 
 

Verkehrs- und Baustelleninformation 
 

Mit Ende Oktober konnte die Baustelle in der 

Salzburger Straße abgeschlossen werden. Wir be-

danken uns bei der Bevölkerung und vor allem bei 

den Anrainern für ihre Geduld. 
 

Im Zuge der Straßensanierung ist auch die Erneu-

erung der Straßen- und Schutzwegbeleuchtung 

notwendig. Aufgrund der langen Lieferzeit der 

Beleuchtung ist noch mit Verzögerungen von 

rund drei bis vier Wochen zu rechnen. Dies be-

trifft auch die Reiterbachstraße (Leitungsschal-

tung). 
 

Eine neue Baustelle wird im heurigen Jahr noch 

abgewickelt werden. Ab November wird im ge-

samten Bereich der „Alten Landesstraße“ der 

Straßenbelag inkl. Oberflächenwasserkanal sa-

niert und ein Gehsteig errichtet. 
 

Es darf darauf hingewiesen werden, dass die  

 

„Alte Landesstraße“ in diesem Zeitraum nur für 

Anrainer- und Baustellenverkehr geöffnet bleibt. 

Die Zufahrt zum Autohaus Mangelberger bleibt 

jederzeit möglich. 
 

ACHTUNG Busbenützer: In der Zeit der Bau-

stelle in der Alten Landesstraße wird die Bushal-

testelle „Feuerwehr“ zum „Kriegerdenkmal“ 

neben dem Friedhofseingang verlegt! 
 

Immer wieder wird die Problematik der Beschaf-

fenheit der Landesstraße im Bereich Kreised und 

Gransdorf angesprochen. Zur Klarstellung dürfen 

wir informieren, dass für die Sanierung der Lan-

desstraße „L203 - Gransdorfer Landesstraße“ 

nicht die Gemeinde sondern das Land Salzburg 

zuständig ist. Seitens der Gemeinde wird schon 

seit mehr als zehn Jahren auf das Land Salzburg 

Druck ausgeübt eine entsprechende Sanierung 

durchzuführen. 
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Schwimmbad in Seekirchen – wichtige Schritte gesetzt 

 
 

Am 19. September 2023 hat die Gründungsver-

sammlung der Salzburger Seenland Schwimmbad 

GmbH stattgefunden.  

 

Mitglieder sind die zehn Gemeinden des Regio-

nalverbandes Salzburger Seenland – Berndorf, 

Henndorf, Köstendorf, Mattsee, Neumarkt, Ober-

trum, Schleedorf, Seeham, Seekirchen und Straß-

walchen – sowie die Nachbargemeinden Eugen-

dorf und Hallwang.  

 

Im Vorfeld haben alle Gemeindevertretungen po-

sitive Beschlüsse zum Gesellschaftsvertrag und 

zur Gesellschaftervereinbarung gefasst.  

Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Ge-

meindeaufsicht des Landes Salzburg kann die 

GmbH nach der notariellen Beurkundung und 

Eintragung in das Firmen- bzw. Handelsregister 

ihre Geschäftstätigkeit voraussichtlich Mitte Ok-

tober 2023 aufnehmen.  

 

Die erste Aufgabe der neu gegründeten GmbH 

wird die Ausschreibung der Planungsleistungen 

nach dem Bundesvergabegesetz sein. Dafür müs-

sen ein Rechtsanwaltsbüro und ein Vergabe-

rechtsexperte beauftragt werden.  

Zeitgleich wird die GmbH Gespräche mit interes-

sierten Betreibern führen, damit etwaige Raum-

programme in die Vorplanung miteinfließen kön-

nen.  

 

Der Regionalverband Salzburger Seenland sieht 

im Schwimmbad in Seekirchen einen großen Ge-

winn für die Region.  

 

Mit dem geplanten Schwimmbecken mit acht 

Bahnen, einem Lehrschwimmbecken und einem 

Kleinkinderbecken stünden den Schulen, Verei-

nen und der Öffentlichkeit genügend Bahnstun-

den für den Schwimmunterricht bzw. das 

Schwimmtraining zur Verfügung.  

 

Auch das Land Salzburg steht hinter dem Projekt. 

Es hat zugesichert, 70 % der Investitionskosten zu 

übernehmen und die Detailplanung zu unterstüt-

zen. Damit das Schwimmbad rasch umgesetzt 

werden kann ist es erforderlich, dass alle Beteilig-

ten weiter gemeinsam an einem Strang ziehen.  

 

Für Rückfragen steht Ihnen Obmann LAbg. Bür-

germeister Ing. Simon Wallner zur Verfügung.  

 
Foto: RV Salzburger Seenland, Gründungsbür-
germeister der Salzburger Seenland Schwimmbad 
GmbH 

 

Anglöckeln der Landjugend Berndorf 
 

Die Landjugend Berndorf ist heuer wieder mit ih-

ren Anglöckler-Gruppen in den Weilern  

außerhalb des Dorfes zu folgenden Terminen un-

terwegs: 
 

26. November 2023  

03. Dezember 2023 

08. Dezember 2023 

10. Dezember 2023 
 

Ein Dankeschön der Landjugend Berndorf für die 

Aufrechterhaltung dieses Brauches. 
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Wohnungen „Am Reiterbach“ zu vermieten 

Laut Mitteilung der Gemeinnützigen Wohn- und 

Siedlungsgenossenschaft „salzburg“ reg. 

Gen.m.b.H. steht zurzeit in der Wohnanlage 

„Am Reiterbach“ folgende Mietwohnung zur 

Vermietung frei und kann neu vergeben werden: 

 

❖ Bau Nr. 442/5 – Am Reiterbach 2, Top 5 

2-Zimmer / 54,01 m², 1. Obergeschoß, kein 

Lift, Miete: € 624,76 – Voraussichtlicher 

Bezug: 01.02.2024. 

 

❖ Bau Nr. 444/8 – Am Reiterbach 4, Top 8 

2-Zimmer / 49,22 m², Dachgeschoß, kein 

Lift, Miete: € 622,79 – Voraussichtlicher 

Bezug: 01.02.2024 

 

Für beide Wohnungen gilt: Miete und eventuell 

Kaution ändern sich ab 01.01.2024. 

 

In der monatlichen Miete sind Betriebs- und 

Heizkosten sowie ein freier Abstellplatz inkludi-

ert. Einmalige Kautionszahlung und ev. Beitritts-

gebühr auf Anfrage.  

Informationen dazu erteilen die Gemeinnützige 

Wohn- u. Siedlungsgenossenschaft „salzburg“, 

Tel. 0662/431221 (Herr Mag. Peter-Alexander 

Krenn) oder das Gemeindeamt Berndorf, Tel. 

06217/8133. 
 
Diese Wohnungen wurden mit Mitteln des Lan-
des Salzburg finanziert und daher besteht die 
Möglichkeit einen Antrag auf Gewährung von 
Wohnbeihilfe zu stellen.  
 
Für eine unverbindliche Vorabberechnung der 
Wohnbeihilfe steht Ihnen die Wohnberatung des 
Landes direkt beim Land Salzburg, Tel.-Nr. 
0662/8042-3000, E-Mail:  
wohnbaufoerderung@salzburg.gv.at, zur Verfü-
gung. 

 

Bewerbungen für beide Wohnungen können bis  

14. Nov. 2023 beim Gemeindeamt Berndorf mittels 

Bewerbungsblatt eingereicht werden. Bewerbungs-

blätter auf unserer Homepage unter:  

www.berndorf.salzburg.at  

  

Erste öffentliche Schnellladestation in Berndorf 
  

Seit kurzem besteht die Möglichkeit bei der  

1. öffentlichen 50 kW Schnellladestation „Hy-

percharger“ am „neuen“ Parkplatz der Auto 

Mangelberger GmbH E-Fahrzeuge zu laden. Die 

Ladestation verfügt über 2 Ladepunkte, ist 24 

Stunden verfügbar und bietet 100 % Ökostrom zu 

sehr günstigen Konditionen. Da es sich um ein öf-

fentliches Netz handelt werden alle gängigen La-

dekarten (zB. Salzburg AG) akzeptiert. Die Ab-

rechnung erfolgt kW-genau und es besteht auch 

die Möglichkeit der Bezahlung mit Bankomat-  

oder Kreditkarte. Es werden keine Parkgebühren 

verrechnet. 

Nähere Informationen:  

Ing. Norbert Mangelberger, Alte Landesstraße 6, 

5165 Berndorf, oder Anfragen per E-Mail:  

norbert@mangelberger.co.at. 

 

E-Ladestation bei der Volksschule 

 

Seit April 2022 gibt es bereits eine 22kW  

Ladestation im Zugangsbereich der Volksschule 

Berndorf. Diese ist ebenso eine öffentliche E-La-

destation für Elektroautos. Bei Interesse für eine 

Zugangskarte und genauere Informationen bitten 

wir Sie, sich im Gemeindeamt zu melden. 
 

 

 

Familie Kreiseder, Breitbrunn 3, bedankt sich 
 

Die Familie Martin Kreiseder, Breitbrunn 3, 

möchte sich bei der Berndorfer Bevölkerung vor 

allem bei den vielen Helfern bei dem Brand am  

 

24. Juli 2023 für den Einsatz und die rasche Hil-

feleistung herzlich bedanken! 
 

 

 
 

mailto:wohnbaufoerderung@salzburg.gv.at
mailto:norbert@mangelberger.co.at
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Thermographieaktion 2023/2024 
 

Bild: iStockphot.com-

Suljo Nr.21587377Large 
 

Als e5-Ge-

meinde unter-

stützt die Ge-

meinde Bern-

dorf seine Bürge-

rinnen und Bür-

ger bei Energieef-

fizienz- und Klimaschutzmaßnahmen.  

 

Seit 13 Jahren organisiert der Regionalverband 

Salzburger Seenland gemeinsam mit dem Land 

Salzburg und den Gemeinden jährlich eine Wär-

mebildaktion für die Region. Die Wärmebilder ei-

nes Gebäudes zeigen die Stellen, an denen Wärme 

verloren geht und geben einen guten ersten Hin-

weis, an welchen Bauteilen Sanierungsarbeiten 

notwendig wären.  

 

Unter allen Anmeldungen im Winter 2023/24 

werden wieder im Rahmen der Klima- und 

Energiemodellregion für 33 Gebäude in der 

Region Sbg. Seenland kostenlose Aufnahmen 

verlost.  

 

Regulär kosten die Aufnahmen diesen Winter  

€ 175,-- pro Gebäude inkl. gemeinsamer Informa-

tions-Abschlussveranstaltung.  
 

€ 40,- davon übernimmt die Gemeinde. Bitte le-

gen Sie die Rechnung der Wärmebildaktion am 

Gemeindeamt vor! 
 

Anmeldungen sind ab sofort und bis spätestens 

08.01.2024 unter energie@rvss.at möglich. Die 

Aufnahmen werden je nach Witterung im Jän-

ner/Februar 2024 gemacht. 

 

Voraussetzungen zur Teilnahme: 

• Das Gebäude muss sich in einer Mitgliedsge-

meinde des Regionalverbandes Salzburger Se-

enland befinden.  

• Die Anmeldung zur Wärmebildaktion kann 

nur vom Hausbesitzer gemacht werden. Pro 

Person darf nur ein Gebäude angemeldet wer-

den. 

• Das Gebäude muss ein Einfamilien-, Zweifa-

milien- oder Reihenhaus sein. 

• Die Wärmebildaktion ist eine freiwillige Leis-

tung des Regionalverbandes Salzburger Seen-

land. Es besteht kein Rechtsanspruch darauf. 
 

 

Berndorfer Jobbörse 
Firma Transporte Wesenauer GmbH, Berndorf  
sucht ab sofort: 
 
LKW-Berufskraftfahrer (m/w/d)  
Vollzeitbeschäftigung 
Eintritt sofort bzw. nach Vereinbarung 

Bewerbungen bitte an:  
Firma Transporte Wesenauer GmbH, Gewer-
bestraße 7, 5165 Berndorf b. Sbg. 
Tel.-Nr. 0664/54 80 361 oder per E-Mail: 
c.wesenauer@transporte-wesenauer.at 
 

 

************************ 
Auto Mangelberger GmbH 
sucht ab sofort: 
 
Lehrling Bürokauffrau /-Mann (m/w/d)  
Vollzeit  
 
 

Bewerbungen bitte an: 
Auto Mangelberger GmbH 
zH Herrn Ing. Norbert Mangelberger 
Alte Landesstraße 6 
5165 Berndorf b. Salzburg 
per E-Mail: norbert@mangelberger.co.at 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Bürgermeister: 
 

 

 

 

 

Johann Stemeseder 

 

 

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber: Ge-
meinde Berndorf b.Sbg., 5165 Berndorf, Franz Xaver 
Gruber-Pl. 1 Für den Inhalt verantwortlich: Bürger-
meister Johann Stemeseder, 5165 Berndorf, Tel. 
06217/8133, Verlagspostamtspartner  5165 Bern-
dorf - Internet: www.berndorf.salzburg.at - E-mail: 

gemeinde@berndorf.salzburg.at 

mailto:energie@rvss.at
mailto:c.wesenauer@transporte-wesenauer.at
mailto:norbert@mangelberger.co.at
http://www.berndorf.salzburg.at/
mailto:gemeinde@berndorf.salzburg.at


 EINLADUNG 
 

 

                         zur 

 

öffentlichen 

Gemeindeversammlung 
 

am Montag, den 20. November 2023  
 

um 19:30 Uhr 
 

in der Aula der Volksschule in Berndorf 
 

 

 

 Bericht über das abgelaufene Jahr und Vorschau auf geplante 

Vorhaben und Projekte 

 Diskussion und Fragen der Bürgerinnen und Bürger 
 

 

 
 

Alle Berndorferinnen und Berndorfer sind herzlich 

willkommen und eingeladen. 
 

 

 

 
Der Bürgermeister 

Johann Stemeseder e.h. 
 

 

Aufgrund des § 66 Abs. 1 der Salzburger Gemeindeordnung hat der Bürgermeister die 

Gemeindebevölkerung mindestens einmal jährlich zu einer öffentlichen Gemeindever-

sammlung einzuladen. 




